Zeitschrift: Schweizerische Lehrerinnenzeitung
Herausgeber: Schweizerischer Lehrerinnenverein

Band: 16 (1911-1912)

Artikel: Reglement fur die Madchenfortbildungsschule des Kantons Bern
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-310865

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-310865
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Die Madchenforthildungsschule

Beilage zur ,,Schweiz. Lehrerinnenzeitung*
Nr. 1.

Inhalt von Nr.1: Reglement fiir dic Madchenfortbildungsschule im Kanton Bern. — Eingabe
des Kantonal-bernischen Lehrerinnenvercins. — Aus der Anleitung fiir hauswirtschaftliche Fortbildungs-
schulen, — Einige Gedanken iiber den Reglementsentwurf fiir die 3 idchenfortbildungsschulen. -~ Unser

Reglement fiir die Miidchenfortbildungsschule
: des Kantons Bern,

Entwurf, bereinigt nach den Beschliissen des Vorstandes des Schulsynode vom 14. Okt. 1911.

Art. 1, Die Midchenfortbildungsschule hat den Zweck, die hauswirtschaft-
liche Ausbildung der Midchen zu fordern. Sie hat die Schiilerinnen mit den zur
Besorgung eines Haushalts erforderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszu-
riisten. Hierbei sind ausschliesslich die Bediirfnisse des praktischen Lebens zu
beriicksichtigen.

Art. 2. Jede Gemeinde kann die notige Zahl von Fortbildungsschulen errichten.
Es konnen sich auch mehrere Gemeinden behufs Errichtung gemeinsamer Fort-
bildungsschulen vereinigen,

Art. 3. Wenn eine Gemeinde die Errichtung einer Midchenfortbildungsschule
heschliesst, so ist dieselbe fiir alle innerhalb dieser Gemeinde wohnenden Midehen
obligatorisch, unter Vorbehalt der nachfolgend erwiihnten Dispensationsgriinde.

Art. 4. Die Schule ist fiir Midchen einzurichten, welche das schulpflichtige
Alter zuriickgelegt, das Alter der Mehrjihrigkeit noch nicht erreicht haben.
Die Gemeinde hat innerhalb dieser Grenzen zu bestimmen, in welchem Alter der
Eintritt in die Fortbildungsschule zu erfolgen hat.

Die Gemeinden sind befugt, fir Téchter iber 20 Jahren, sowie fiir ver-
heiratete Frauen besondere Kurse mit freiwilligem Besueh zu veranstalten, oder
diesen den Besuch der obligatorischen Kurse zu gestatten.

Art. 5. Die obligatorischen Ficher sind: Haushaltungskunde (Kochen, ver-
bunden mit Nahrungsmittellehre), Handarbeiten, Gesundheitslebre (Siuglings-
fiitrsorge und Mutterpflichten), Kranken- und Kinderpflege.

Art. 6. Es steht den Gemeinden frei, den Unterrichtsplan durch Beifiigen
der Ficher: Rechnen, Buchhaltung, Gesetzeskunde, Waschen. Plitten, Geniiise-
bau (Konservieren von Gemiisen und Friichten) zu erweitern.  Der Besuch
der Ficher ist fiir die Schiilerinnen der betreffenden Gemeinde ebenfalls obli-
gatorisch.

Art. 7. Es sind vom Besuche der Forthildungsschule diejenigen Schiilerinnen
zu dispensieren, welche:
eine hohere Lehranstalt besuchen oder
. sich iiber den regelmissigen und geniigenden Besuch einer Haushaltungs-
schule oder #dhnlichen Anstalt ausweisen oder
eine Priifung in den obligatorischen Fiichern mit Erfolg bestehen.
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Es kann auch, nach abhgelegter Priifung, eine Dispensation von einzelnen
Fichern ausgesprochen werden.
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Mit der Vornahme dieser Priifungen werden Expertinnen betraut, welche
von der kantonalen Kommission zu bezeichnen sind.

Die Obliegenheiten dieser Expertinnen, das zu beobachtende Verfahren, sowie
die an dieser Priifung zu stellenden Minimalforderungen werden durch eine
hesondere Instruktion nidher bestimmt.

Art. 8. Der Unterricht ist unentgeltlich.

Der Midchenfortbildungsschule sind von der Gemeinde die notigen Réum-
lichkeiten und Einrichtungen, samt Beheizung, Beleuchtung, die Geriitschaften
und die gemecinsamen Lehrmittel zur Verfiigung zu stellen.

Bediirftigen Schiilerinnen sind die Lehrmittel und Materialien unentgeltlich
zu liefern.

Wenn eine Gemeinde die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel einfiihrt, so
leistet der Staat hieran einen Beitrag. ;

Art. 9. Der Unterrieht in den praktischen Fichern wird in der Regel durch
patentierte Haushaltungslehrerinnen erteilt, deren Wahl der in Art. 18 vorge-
sehenen Aufsichtskommission zusteht.

Wo die Anstellung einer stindigen Haushaltungslehrerin nicht moglich ist,
kann der Unterricht in den praktischen Fichern in sog. Wanderkursen erteilt
werden.

Die Besoldung soll mindestens Fr. 2.— per Unterrichtsstunde betragen.
Bei Bestimmung der Besoldung sind Alterszulagen wie bei der Primarlehrer-
schaft vorzusehen. Den im Hauptamt angestellten Lehrerinnen ist der Beitritt
zur kantonalen Lehrerversicherungskasse zu ermdoglichen.

Art. 10. Die Schulzeit dauert mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre
mit mindestens 100 Stunden pro Jahr,

Art. 11. Fiir die praktischen Ficher soll die Sechiilerzahl per Klasse nicht
mehr als 20 betragen. :

Art. 12. Der Unterricht soll in der Regel in den Vormittags- oder Nach-
mittagsstunden und nur ausnahmsweise des Abends erteilt werden,

Art. 13. Den Schiilerinnen sind am Schlusse eines jeden Kurses Zeugnisse
iiber Schulbesuch, Betragen, Fleiss und Fortschritt auszustellen.

Art. 14. Der Schulbesuch wird von der Lebrerschaft in einem besondern
Rodel kontrolliert. Jeder Schulunfleiss ist stratbar, und es finden mit Bezug
aut Entschuldigung oder Bestrafung der Abwesenheiten die Bestimmungen der
8§ 69, 70 und 81 des Primarschulgesetzes entsprechende Anwendung.

Art. 15. Jede Gemeinde hat iiber die Ordnung ihrer Midchenfortbildungs-
schule ein vom Regierungsrat zu genehmigendes Reglement zu erlassen.

Art. 16. Mit der Genehmigung des Reglements wird die Unterstiitzung des
Staates an die Kosten der Fortbildungsschule anerkannt.

Art. 17. Die finanzielle Beteiligung von Kanton und Bund erfolgen nach
Massgabe der gesetzlichen Vorschritten (§ 82 des Primarschulgesetzes und
Bundesbeschluss betreftend die hauswirtschaftliche und berufliche Ausbildung des
weiblichen Geschlechts vom 26. Dezember 1895).

Art. 18, Die Midchenforthildungsschule einer jeden Gemeinde steht unter
der Leitung und Aufsicht einer vom Gemeinderat zu bestellenden, aus Mannern
und Frauen zusammengesetzten Kommission.

Art. 19. Die Oberaufsicht steht der kantonalen Unterrichtsdirektion zu,
welcher eine aus Minnern und Frauen hestehende kantonale Kommission bei-
gegeben wird,
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Die Zusammensetzung, Befugnisse und Obliegenheiten dieser Behorde werden
durch ein besonderes Reglement bestimmt.

Art. 20, Durch Unterstiitzung bestehender und Errichtung neuer Fach-
schulen sorgt der Staat fiir die griindliche Ausbildung von Haushaltungslehre-
rinnen.

Art. 21. Durch Aufstellung entsprechender Ubergangsbestimmungen ist
dafiir zu sorgen, dass den Gemeinden die Einfithrung der obligatorischen Médchen-
tortbildungsschule mdéglichst erleichtert wird.

Eingabe des Kantonal-bernischen Lehrerinnenvereins.
Bern, den 6. Februar 1912.

An Herrn Schuldirektor Schenlk zuhanden des Vorstandes der bernischen
’ Schulsynode.
Sehr geehrter Herr Direktor!

Durch giitige Vermittlung der Unterrichtsdirektion erhielten wir Kenntnis
van dem Reglementsentwurfe fiir die Madchenfortbildungsschule des Kantons
Bern, und der unterzeichnete Vorstand hat in seiner Sitzung vom 27. Januar
Stellung dazu genommen.

Wir sehen mit Freuden einer bevorstehenden Verwirklichung der von uns
angestrebten Midchenfortbildung entgegen. Es erfiilllt uns mit Befriedigung, dass
in Threm Entwurfe einige von uns aufgestellte Postulate (Art. 3 und 19) Auf-
nahme getunden haben, dagegen erlauben wir uns, [hnen, geehrte Herren, nach-
tolgende Wiinsche und Zusatzantrige zu unterbreiten.

1. Art. 1 scheint uns zu eng gefasst, da er ausschliesslich die Bediirfnisse
des praktischen Lebens beriicksichtigt, wihrend wir der Ansicht sind, durch die
Fortbildungsschule sollte auch die allgemeine Bildung der Midchen gefordert
werden, wie es schon mancherorts geschieht.

Gleich wie der Jiingling, als angehender Staatsbiirger, neben dem militi-
rischen Vorunterricht die Fortbildungsschule geniesst, die seine Schulbildung und
Lebenskenntnis erweitert, so hat auch das junge Miidchen ausser der praktischen
Bildung noch manches zu wissen nétig, das ihm die Schule wegen mangelnder
Zeit und mangelnder Reite der Schiilerinnen nicht zu geben vermochte. Wie
unbeholten ist oft noch seine miindliche und schriftliche Ausdrucksweise, wie
unwissend steht es oft den einfachsten Fragen des Lebens gegeniiber! Deshalb
schlagen wir zu Artikel 2 vor, es mdchte der muttersprachliche Unterricht
im Dienste der Herzens- und Gemditsbildung im Unterrichtsplan aufgenommen
werden.

2. In Art. 9 sollte die Miglichkeit der Mitarbeit der Primar- und Arbeits-
lehrerinnen in theoretischen Fichern und in Handarbeit mit aller Deutlichkeit
ausgedriickt sein, Nach der jetzigen Fassung konnte diese leicht als ungesetzlich
ausgeschaltet werden zum Nachteil der Fortbildungsschule. Die theoretischen
Facher, welche mehr die intellektuelle und sittliche Entwicklung der Schiilerinnen
im Auge haben, und das Handarbeiten, das so vieler Ubung bedarf, konnen
unméglich mit Erfolg in Wanderkursen unterrichtet werden, so sehr diese auch
fiir die praktischen Fiacher ihre Berechticung haben.



	Reglement für die Mädchenfortbildungsschule des Kantons Bern

